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Jugendstrafrecht und Strafverfahren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In § 2 Absatz 1 des Jugendgerichtsgesetzes heißt es: 
„Die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem 
erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder 
Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu 
erreichen, sind die Rechtsfolgen und unter Beachtung des 
elterlichen Erziehungsrechts auch das Verfahren vorrangig 
am Erziehungsgedanken auszurichten.“ 
 

- Erkläre, was dieser Absatz bedeutet und welche Absicht 
der Staat mit dem Jugendstrafrecht in erster Linie verfolgt. 
Bist du der Meinung, dass es richtig ist, Jugendliche und 
Erwachsene unterschiedlich zu bestrafen? 

 
- Benenne in der Tabelle alle an einem Jugendstrafverfahren 

beteiligten Personen und mache deutlich, welche Aufgaben 
und Verpflichtungen sie haben. 

 
- Erläutere, wann ein Strafverfahren vor dem Jugendgericht, 

wann vor einem Jugendschöffengericht und wann vor der 
Jugendkammer verhandelt wird. 

Notizen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Person Aufgabe verpflichtet zu Besonderheit 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 


